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Verordnung der Stadt Gelsenkirchen 
über die Festsetzung von Beförderungsentgelten und -bedingungen 

für den Gelegenheitsverkehr mit Taxis (Taxitarifordnung) 
vom 14.01.2020 

 
Aufgrund des § 51 Abs. 1 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) in Verbindung mit § 4 Nr. 2 der Verordnung über die Zuständigkeiten auf den 
Gebieten des öffentlichen Straßenpersonenverkehrs und Eisenbahnwesens (ZustVO-ÖSPV-EW) hat der Rat der Stadt Gelsenkirchen in seiner 
Sitzung am 12.12.2019 für das Stadtgebiet Gelsenkirchen folgende Verordnung über die Beförderungsentgelte und -bedingungen für den Gele-
genheitsverkehr mit Taxis (Taxitarifordnung) beschlossen: 
 

I 
Beförderungsentgelte 

 
§ 1 

 
Geltungsbereich - Pflichtfahrgebiet - 

 
(1) Für die Beförderung mit Taxis, die von der Stadt Gelsenkirchen als Genehmigungsbehörde zugelassen sind, gelten innerhalb des 

Pflichtfahrgebiets die nachstehenden Beförderungsbedingungen und -entgelte. 
 

(2) Das Pflichtfahrgebiet umfasst das Gebiet der Stadt Gelsenkirchen. In diesem Bereich besteht Beförderungspflicht. 
 

(3) Beförderungspflicht besteht nicht, wenn Fahrgäste eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Betriebes oder für andere Fahrgäste 
darstellen, insbesondere durch Personen, die erheblich unter dem Einfluss geistiger Getränke oder anderer berauschender Mittel stehen. 
 

§ 2 
 

Entgelt für die Beförderung im Pflichtfahrgebiet 
 

(1) Das Beförderungsentgelt setzt sich zusammen aus dem Grundpreis, dem Wegstreckenentgelt und dem Entgelt für die Wartezeit. 
 
1) Der Grundpreis beträgt 4,00 €. 

 
2) Das Wegstreckenentgelt beträgt  für Fahrstrecken 

 
a) werktags (Montag bis Samstag) 

 
in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
 
bis zu einem Kilometer      2,45 € 
 
von mehr als einem bis zu 5 Kilometern     1,90 € 
 
von mehr als 5 Kilometern      1,80 € 
 

b) werktags (Montag bis Samstag) 
 
in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr 
sowie an Sonn- und Feiertagen    
 
bis zu einem Kilometer      2,65 € 
 
von mehr als einem Kilometer      2,00 € 
 

3) Das Entgelt für die Wartezeit beträgt 
 
a) bis 2 Minuten      25,-- €/Stunde 
 
b) über 2 Minuten      30,-- €/Stunde 
 

I 
Bekanntmachungen des  

Oberbürgermeisters 
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Als Wartezeit gilt jedes Anhalten des Taxis während seiner Inanspruchnahme auf Veranlassung seines Bestellers oder aus nicht vom 
Taxifahrer zu vertretenden Gründen des Verkehrs. 
 

(2) Feiertage im Sinne des Absatzes 1 sind solche im Sinne des Gesetzes über Sonn- und Feiertage NW. 
 

(3) Kommt aus einem vom Besteller zu vertretenden Grund die Fahrt nach Erteilen des Auftrages und Anfahrt zum Bestellort nicht zur Durch-
führung, ist vom Besteller eine Anfahrtspauschale in Höhe des Grundpreises im Sinne des Absatzes 1 zu entrichten. 
 

§ 3 
 

Zuschläge 
 
(1) Sofern der Fahrgast ausdrücklich die Beförderung in einem Kraftfahrzeug verlangt, das nach dem Fahrzeugschein oder der Eichprüf-

summe als Pkw-Kombi anerkannt ist, wird hierfür ein Zuschlag von 3,-- € erhoben. 
 

(2) Bei Benutzung eines Taxis, das nach seiner Bauart und Ausstattung für die Beförderung von mehr als 5 aber nicht mehr als 9 Personen 
(einschließlich Fahrzeugführer) geeignet und bestimmt ist (Großraumfahrzeug), wird hierfür ein Zuschlag von 5,-- € erhoben, wenn mehr 
als 4 Fahrgäste gleichzeitig befördert werden. Fahrzeuge mit Sitzen mit beschränkter Belastbarkeit oder Behelfssitzen im Kofferraum sind 
hiervon ausgeschlossen. 
 

§ 4 
 

Ermittlung der Beförderungsentgelte 
 

(1) Die in § 2 und § 3 festgesetzten Entgelte und Zuschläge sind unter Verwendung des Fahrpreisanzeigers zu ermitteln. 
 

(2) Die Anfahrt ist frei. Der Fahrpreisanzeiger darf erst mit Zusteigen durch den Besteller, bei zeitgebundener Vorbestellung zu der verein-
barten Zeit und in allen anderen Fällen der Vorbestellung frühestens fünf Minuten nach dem Eintreffen am Bestellort und Kenntnisnahme 
durch den Besteller, eingeschaltet werden. 
 

§ 5 
 

Zahlung des Beförderungsentgelts 
 

(1) Das Beförderungsentgelt ist nach Beendigung der Fahrt an den Taxifahrer zu zahlen. 
 

(2) Auf Wunsch des Fahrgastes muss in jedem Taxi bargeldlose Zahlung durch Kredit- oder Debitkarte oder vergleichbar sichere bargeldlose 
Zahlungsmittel angenommen werden. Der Unternehmer hat die Akzeptanz von mindestens 3 verschiedenen, im Geschäftsverkehr übli-
chen Kreditkarten (Mastercard, VISA-Card, American-Express) zu gewährleisten. Die Annahmepflicht besteht nicht, wenn der Fahrgast 
auf Verlangen des Fahrers nicht seine Identität durch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises nachweist. Das Bereithalten von Taxis 
zum Zwecke der Beförderung von Personen sowie die Beförderung von Personen dürfen mit Taxis nur erfolgen, wenn ein funktionsfähi-
ges Abrechnungssystem oder Abrechnungsgerät vor Fahrtbeginn nicht zur Verfügung steht. 
 

(3) Der Fahrer hat dem Fahrgast auf Verlangen eine Quittung über das zu zahlende Beförderungsentgelt auszustellen. Diese muss folgende 
Angaben enthalten: 
 

a)   Name und Anschrift des Unternehmers 
b)   Ordnungsnummer 
c)   Fahrstrecke 
d)   Beförderungsentgelt 
e)   Datum 
f)   Unterschrift des Fahrers 

 
§ 6 

 
Sondervereinbarungen 

 
Sondervereinbarungen für den Pflichtfahrbereich sind nur unter den Voraussetzungen des § 51 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG) zulässig. Sie bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung. 
 

II 
 

Beförderungsbedingungen 
 

§ 7 
 

Besondere Bedingungen 
 
(1) Der Taxifahrer ist den Fahrgästen beim Ein- und Aussteigen sowie beim Ein- und Ausladen des Gepäcks behilflich. 

 
(2) Der Taxifahrer kann den Fahrgästen, soweit erforderlich, Sitzplätze anweisen. Die Wünsche der Fahrgäste sind zu berücksichtigen. 

 
(3) Der Fahrgast ist verpflichtet, dem Taxifahrer bei Antritt der Fahrt sein Fahrziel anzugeben und ihm Änderungen sowie Wünsche hinsicht-

lich des Fahrweges rechtzeitig bekannt zu geben. 
 

(4) Der Fahrgast haftet für von ihm verursachte Beschädigungen oder Verunreinigungen des Taxis. 
 

(5) Wird die Durchführung der Beförderung durch Umstände verhindert, die der Taxifahrer nicht abwenden konnte, ergeben sich daraus 
keine Ersatzansprüche. 
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(6) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Gelsenkirchen. 
 

(7) Die Beförderungsbedingungen werden mit der Inanspruchnahme des Taxis Bestandteil des Beförderungsvertrages. 
 

§ 8 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(8) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Abs. 1 Nr. 4 PBefG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 

a) § 2 Abs. 1 den Fahrpreis ermittelt; 
 

b) § 3 Zuschläge festsetzt; 
 

c) § 4 den Fahrpreisanzeiger nicht oder in unzulässiger Weise benutzt; 
 

d) § 5 Abs. 2 Satz 1 bis 3 die bargeldlose Zahlung nicht annimmt oder entgegen § 5 Abs. 2 Satz 4 ein Taxi zur Personenbeförderung 
bereithält oder Personen mit einem Taxi befördert, obwohl ein funktionsfähiges Abrechnungssystem oder Abrechnungsgerät vor 
Fahrtbeginn nicht zur Verfügung steht. 
 

e) § 5 Abs. 3 keine oder keine ordnungsgemäßen Quittungen ausstellt. 
 

f) § 6 eine getroffene Sondervereinbarungen nicht genehmigen lässt; 
 

(9) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden (§ 61 Abs. 2 PBefG). 
 

§ 9 
 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Verordnung tritt vier Wochen nach dem Tage der Verkündigung in Kraft. 
 

(2) Die Verordnung über die Festsetzung von Beförderungsentgelten und -bedingungen und für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen im 
Gebiet der Stadt Gelsenkirchen vom 26.01.2018 tritt gleichzeitig außer Kraft. 

 
--------------------------------- 

 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen die vorstehende 
Verordnung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
  Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gelsenkirchen, 14. Januar 2020 

Frank Baranowsk i  
Oberbürgermeister 

(Siegel) 
 
 
Referat 10 (Personal und Organisation) 
 
Bestellung zum Standesbeamten 
 
Gemäß § 2 des Personenstandsgesetzes (PStG) in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Durchführung des PStG (PStVO NRW) habe ich mit 
sofortiger Wirkung Herrn Tak Sam Leung auf jederzeitigen Widerruf zum Standesbeamten für den Standesamtsbezirk Gelsenkirchen bestellt. 
 
Gelsenkirchen, 07. Januar 2020 

Frank Baranowsk i  
 
 
  



62  Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2020 – Nr. 3/24. Januar 2020 

Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 10. Januar 2020 

I. A. D isse l   
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Referat 15 (Wirtschaftsförderung) 
 
Tagesordnung 
für die 35. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Beschäftigungsförderung und Tourismus am 30. Januar 2020, 16.00 Uhr, 
Sitzungszimmer 5 - Olsztyn, 4. OG, Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, Gelsenkirchen 
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Bürgerschaftliche Initiativen  
 

  

2 Anträge gem. § 7 der Geschäftsordnung 
 

  

2.1 Mündlicher Sachstandsbericht zur Stärkung des lokalen Einzelhandels  
- Antrag der WIN-Ratsfraktion -  
 

 14-20/8167 

2.2 Mündlicher Sachstandsbericht zur Stärkung des lokalen Einzelhandels in 
den Nebenzentren  
- Antrag der WIN-Ratsfraktion - 
 

 14-20/8163 

2.3 Mündlicher Sachstandsbericht zum Thema Stärkung des Handwerkes  
- Antrag der WIN-Ratsfraktion -  
 

 14-20/8198 

2.4 Schriftlicher Sachstandsbericht zu dem geplanten Factory Outlet Center 
in Marl und dessen Auswirkungen auf den Einzelhandelsstandort 
Gelsenkirchen  
- Antrag der CDU-Ratsfraktion - 
 

 14-20/8313 

3 Stadterneuerung Hassel.Westerholt.Bertlich:  
Richtlinien für die Vergabe von Fördermitteln aus dem Verfügungsfonds 
und Einrichtung eines interkommunalen Vergabegremiums ‚Lokale Wirt-
schaft Hassel.Westerholt.Bertlich‘ 
 

 14-20/8270 

4 Gründung der Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt  
(EG NZW) 
 

 14-20/8274 

5 Sachstand Etablierung der touristischen Dachmarke „radrevier.ruhr“ -  
Finanzierung der Vermarktung für die Jahre 2020 und 2021 
 

 14-20/8229 

6 Übersicht über die Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung in 2019 
 

 14-20/8303 

7 Berichte zur Wirtschaftsförderung und über den Planungsstand von 
Großprojekten 
 

  

8 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

8.1 Mitteilungen 
 

  

8.1.1 Bericht zum Austausch mit der Werbegemeinschaft Horst und der 
Interessengemeinschaft Horst-Süd 
 

 14-20/8293 

8.1.2 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Akyol  
- Servicenetzwerk Mittelstand der Verwaltung / Gütesiegel Mittelstand-
freundliche Verwaltung - 
 

 14-20/8298 

8.1.3 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Akyol 
- Kontakte zu Unternehmen - 
 

 14-20/8292 

8.2 Anfragen 
 

  

B. Nichtöffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Anträge gem. § 7 der Geschäftsordnung 
 

  

1.1 Hotelvorhaben  
- Antrag der WIN-Ratsfraktion - 
 

 14-20/8283 

2 Berichte zur Wirtschaftsförderung und über den Planungsstand von 
Großprojekten 
 

  

3 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

3.1 Mitteilungen 
 

  

3.1.1 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Akyol 
- Buer Marketing Gesellschaft (BMG) - 
 

 14-20/8318 

3.2 Anfragen 
 

  

 
Gelsenkirchen, 17. Januar 2020 

I. V. Dr. Schm i t t  
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Referat 30 (Recht) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Herr 
Cununar-Rubinhud Badeanu 
zuletzt bekannte Anschrift: Flurstr. 9, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 12.11.2019 
Aktenzeichen: 400.175580.9 
 
Herr 
Adam Piotr Borkowski 
zuletzt bekannte Anschrift: Johannesstr. 40, 53721 Siegburg 
Bescheid vom 05.11.2019 
Aktenzeichen. 400.175686.4 
 
Herr 
Nico-Leon Gendrzeiko 
zuletzt bekannte Anschrift: Drakestr. 6, 45883 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 28.11.2019 
Aktenzeichen: 305.490666.7 
 
Herr 
Eugen-Sorin Onila 
zuletzt bekannte Anschrift: Kanzlerstr. 7, 90459 Nürnberg 
Bescheid vom 12.09.2019 
Aktenzeichen: 404.003764.6 
 
Frau 
Jessica Reisch-Nowacki 
zuletzt bekannte Anschrift: Polsumer Str. 178, 45896 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 17.10.2019 
Aktenzeichen: 405.021302.7 
 
Herr 
Samir-Fernando Serban 
zuletzt bekannte Anschrift: Vorstadtstr. 67, 44866 Bochum 
Bescheid vom 27.11.2019 
Aktenzeichen: 400.176441.7 
 
Herr 
Salim Simsek 
zuletzt bekannte Anschrift: Neffelweg 48, 50171 Kerpen 
Bescheid vom 02.12.2019 
Aktenzeichen: 305.478843.5 
 
Herr 
Vasile-Felix Stefan 
zuletzt bekannte Anschrift: Steinfurthstr. 39, 45884 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 07.10.2019 
Aktenzeichen: 405.021266.7 
 
Herr 
Mihai Tidir 
zuletzt bekannte Anschrift: Karlstr. 19, 44649 Herne 
Bescheid vom 13.09.2019 
Aktenzeichen: 403.028782.2 
 
Vorgenannte Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Bescheide können beim Referat 30 - Recht -, Bochumer Straße 12 - 16, 45879 Gelsenkirchen, Zimmer 206, eingesehen werden. 
 
Hiermit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 15. Januar 2020 

I. A. Schumacher  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Marko Vujovic 
zuletzt bekannte Anschrift: Darler Heide 45, 45891 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 12.12.2019 und 07.01.2020 
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Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 15. Januar 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Abdul Kerim Dogan 
zuletzt bekannte Anschrift: Olgastr. 27, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 17.12.2019 und 07.01.2020 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 15. Januar 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 40 (Bildung) 
 
Tagesordnung 
für die 35. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 30. Januar 2020, 16.00 Uhr, Raum 117, Gebäude E, Berufskolleg Königstraße, 
Königstraße 1, Gelsenkirchen 
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Bürgerschaftliche Initiativen 
 

  

2 Anträge gemäß § 7 der Geschäftsordnung 
 

  

2.1 Mündlicher Sachstandsbericht der Verwaltung zum Thema "Sanierung 
bzw. Neubau der Aula des Max-Planck-Gymnasiums" 
- Antrag der Fraktion WIN - 
 

 14-20/8168 

3 Vorstellung der Arbeit der Berufskollegs 
- Mündlicher Bericht - 
 

  

4 Umsetzung des DigitalPakts Schule in Gelsenkirchen 
- Mündlicher Bericht - 
 

  

5 Zuschüsse im sozialen Bereich 2020 
 

 14-20/8146 

6 Schul-, Bau und Ausstattungsmaßnahmen an Schulen im Bezirk-Nord 
 

  

6.1 Umgestaltung des Schulhofes auf dem Schulgrundstück am Max-Planck-
Gymnasium, Goldbergstr. 91 
 

 14-20/8316 

7 Schul-, Bau und Ausstattungsmaßnahmen an Schulen im Bezirk-Ost 
 

  

7.1 Bauunterhaltungsmaßnahmen an städt. Gebäuden im Stadtbezirk Ost, 
Grundschule Lange Straße 21 
 

 14-20/8264 

8 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

8.1 Nutzung von Schulhöfen/vorübergehende Sperrung des Schulhofes des 
Schalker Gymnasiums, Liboriusstr. 103, als Spielfläche wegen der 
Nutzung als Parkplatz am 01., 02. und 15.02.2020 
 

 14-20/8190 

8.2 Bericht zum Projekt: "Klimaschutz macht Schule" 
 

 14-20/8003 

8.3 Zukunftskompass GE: „Ich nutze meine Chance!“  
 

 14-20/8249 

8.4 Neuregelung des Milchfrühstücks für Gelsenkirchener Schülerinnen und 
Schüler an Grund- und Förderschulen ab dem 01.08.2019 
- Entwicklung der Teilnehmerzahlen zum Schulmilchprogramm - 
 

 14-20/8251 
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8.5 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Karl 
- Verkehrsproblematik im Bereich der Gelsenkirchener Grundschulen - 
 

 14-20/8248 

B. Nichtöffentlicher Teil: 
 

- entfällt - 

  Drucksache Nr. 
 

 
Gelsenkirchen, 17. Januar 2020 

I. V. Berg  
 
 
Referat 41 (Kultur) 
 
Tagesordnung 
für die 29. Sitzung des Ausschusses für Kultur am 29. Januar 2020, 16.00 Uhr, Musikraum, Kunstmuseum, Horster Straße 5 - 7, Gelsenkirchen 
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Bürgerschaftliche Initiativen 
 

  

2 Anträge gem. § 7 der Geschäftsordnung 
 

  

2.1 Mündlicher Sachstandsbericht zu Veranstaltungs- und Versammlungs-
stätten im Stadtteil Gelsenkirchen-Buer 
- Antrag der Ratsfraktion WIN -  
 

 14-20/8327 

2.2 Mündlicher Sachstandsbericht zur Ausstellung im Kunstmuseum 
Gelsenkirchen 
- Antrag der Ratsfraktion WIN -  
 

 14-20/8321 

2.3 Korrektur der Niederschrift vom 25.09.2019 
- Antrag der Ratsfraktion WIN -  
 

 14-20/8328 

3 Ausstellungen im Kunstmuseum Gelsenkirchen 2020 
 

 14-20/8305 

4 Kunstpreise "CityARTists" 2020 
 

 14-20/8304 

5 Annahme von Schenkungen gem. § 13 Abs. 1 Buchstabe i der Haupt-
satzung 
 

 14-20/8258 

6 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

6.1 Aufstellung der bislang vereinbarten Veranstaltungstermine im Kulturraum 
"die flora" 
 

 14-20/8282 

6.2 Anfrage der Bezirksverordneten Frau Schürmann 
- Wegweiser Kunst am Baum - 
 

 14-20/8297 

6.3 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Akyol 
- Jahresschau Gelsenkirchener Künstlerinnen und Künstler im Kunst-
museum Gelsenkirchen - 
 

 14-20/8260 

6.4 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Akyol  
- Haushaltsplanentwurf 2020: Kunstmuseum (PG 2506)  
Hier: Besucherzahlen, Programmentwicklung, Erschließung neuer 
Besuchergruppen - 
 

 14-20/8279 

6.5 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Akyol 
- Kunstschule (Produktgruppe 2503) - 
 

 14-20/8306 

6.6 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Akyol - Haushaltsentwurf,  
hier: Institut für Stadtgeschichte (Produktgruppe 2508) 
 

 14-20/8253 

6.7 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Akyol  
- Haushaltsplanentwurf;  
Hier: Veranstaltungskalender - 
 

 14-20/8255 

6.8 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Akyol  
- Haushaltsplanentwurf;  
Hier: Kulturpreise - 
 

 14-20/8256 

6.9 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Akyol  
- Haushaltsplanentwurf 2020;  
Hier: Kulturcent - 
 

 14-20/8299 

6.10 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Akyol  
- Haushaltsplanentwurf 2020  
hier: Kulturveranstaltungen und -förderung (PG 2501) - Interkulturelle 
Angebote - 
 

 14-20/8301 
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6.11 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Akyol  
- Haushaltsentwurf 2020  
hier: Kulturveranstaltung und -förderung (PG 2501) - Interkultureller 
Dialog - 
 

 14-20/8317 

B. Nichtöffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

1.1 Mündlicher Sachstandsbericht zur Musikschule 
 

  

 
Gelsenkirchen, 17. Januar 2020 

I. V. Berg  
 
 
Vorstandsbereich 6 (Planen, Bauen, Umwelt und Liegenschaften) 
 
Tagesordnung 
für die 36. Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz am 28. Januar 2020, 16.00 Uhr, Sitzungszimmer Cottbus, Rathaus Buer, 
Goldbergstraße 12, Gelsenkirchen 
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Bürgerschaftliche Initiativen 
 

  

2 Anträge gemäß § 7 der Geschäftsordnung 
 

  

2.1 Raffinerie-Rückstände aus den Anlagen des Mineralölkonzerns Shell 
- Antrag der SPD-Ratsfraktion - 
 

 14-20/8310 

2.2 Sachstandsbericht und Diskussion zur Deponierung bzw. Verbrennung 
von hoch schadstoffbelastetem Petrolkoks / Ölpelletsl 
- Antrag der sachkundigen Einwohnerin Frau Lettmann, AUF GE - 
 

 14-20/8326 

3 Ergebnisse der Gewässerstrukturgüteuntersuchungen im Lippe-Einzugs-
gebiet in Gelsenkirchen 
 

 14-20/8240 

4 Alleenentwicklung in Gelsenkirchen 
 

 14-20/8252 

5 Sachstandsbericht 2019 - Zukunftsvereinbarung Regenwasser und 
Zukunftsinitiative "Wasser in der Stadt von morgen" in Gelsenkirchen 
 

 14-20/8111 

6 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

6.1 Mitteilungen 
 

  

6.2 Anfragen 
 

  

B. Nichtöffentlicher Teil: 
 

- entfällt - 

  Drucksache Nr. 
 
 

 
Gelsenkirchen, 16. Januar 2020 

I. V. Dr. Schm i t t  
 
 
Referat 60 (Umwelt) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Herrn 
Fernando-Vasile STEFAN 
Steinfurthstr. 39 
45884 Gelsenkirchen 
Ordnungsverfügung mit Androhung von Zwangsgeld und Gebührenfestsetzung und -bescheid vom 19.08.2019 - 60/3.2 - Gl 
 
Vorgenannter Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Der Bescheid kann beim Referat 30, Recht und Ordnung, Bochumer Straße 12 - 16, 45879 Gelsenkirchen, Zimmer 206, eingesehen werden. 
 
Hiermit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 16. Januar 2020 

I. A. Dr. Bernhard  
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40jähriges Dienstjubiläum: 
11. Februar 2020: Ludger Becker, Beschäftigter (Referat Vermessung und Kataster), 
 
Sterbefall: 
4. Januar 2020: Arnold Zawatzki, Ruhestandsbeamter 
 
 
 

Sonstige  

Bekanntmachungen III 

Bekanntmachungen anderer Behörden und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts II 

Personalnachrichten IV 
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